Sponsoringvertrag

zwischen
x
und
x

wird folgende Vereinbarung getroffen:
§ 1 Vertragsgegenstand
Die Genossenschaft erhält vom Sponsor finanzielle Unterstützung und gewährt dafür werbliche Gegenleistungen. Der Sponsor erhält das Recht, als Hauptsponsor öffentlich aufzutreten.
§ 2 Rechteumfang, Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
· Die Genossenschaft erbringt folgende Werbeleistungen für den Sponsor:
· Werbung auf dem Fahrzeug Wohnmobil Marke Concorde mit der Fahrgestellnummer: xxxxx
· Webauftritte in sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter etc.)
· Teilnahme an Werbeveranstaltungen, Messen, Vereinstreffen
(2) Die konkreten Werbemaßnahmen und eingesetzten Medien werden gemeinsam abgestimmt.
§ 3 Ausschließlichkeit
Die Genossenschaft darf weitere Sponsoringverträge abschließen, jedoch nicht mit Unternehmen der gleichen Branche wie der Sponsor.
§ 4 Vergütungsregelung
Für die vereinbarten Werbemaßnahmen nach § 2 zahlt der Sponsor monatlich 2.000,00 Euro Netto, zzgl. 19 % Mwst. Gesamtbrutto 2.380,00 Euro an die Genossenschaft.
Der Betrag ist jeweils bis zum 5. eines Monats auf folgendes Konto zu überweisen:
Kontoinhaber: 
IBAN: 
§ 5 Vertragsdauer/Kündigung
· Die Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit und beginnt am 01.07.2025.
· Beide Parteien können mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende schriftlich kündigen.
· Das Recht auf fristlose Kündigung bleibt unberührt, insbesondere bei:
· Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Partei
-      Zahlungsverzug der Genossenschaft von mehr als einem Monat
Erbrachte Leistungen werden bei fristloser Kündigung nicht zurückgewährt, Schadensersatzansprüche bleiben davon unberührt.
§ 6 Wohlverhaltensklausel
· Beide Parteien verpflichten sich zu wohlwollendem und loyalem Verhalten. Negative Äußerungen über den Vertragspartner sind zu unterlassen; Ruf und Image sind zu wahren.
· Diese Pflichten gelten für die Vertragsverhandlungen, die Laufzeit und die Nachvertragszeit.
§ 7 Schriftform
Zur Wirksamkeit dieses Vertrags sowie für Änderungen und Ergänzungen ist die Schriftform erforderlich.
§ 8 Inkrafttreten
Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft.
§ 9 Zulässigkeit von Innengeschäften
Die Vertragsparteien erklären, dass es sich bei diesem Sponsoringvertrag um ein Insichgeschäft handelt. Die Durchführung dieses Vertrags ist jedoch ausdrücklich gemäß der Satzung der Nofz Consulting eG gestattet.
§ 10 Sonstige Bestimmungen
· Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Vertraulichkeit bezüglich Inhalts, Umfang und Konditionen der Vereinbarung – auch nach Vertragsende. Dies gilt ebenfalls für Beauftragte/Ansprechpartner.
· Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag ansonsten wirksam. Die Parteien verpflichten sich, eine dem wirtschaftlichen Zweck entsprechende Regelung zu finden. Entsprechendes gilt für neue Regelungsbedarfe.
· Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Rostock.


Ort, Datum                                  	   Ort, Datum
	

_______________________________                     _______________________________
Sponsor                                                             	    Genossenschaft
